
2 I Ö Sonstige Strafgesetze

§31)4
(gestrichen)

§ 31)5
(1) Straffrei bleibt, wer in unverschuldetem Irrtum 

über das Bestehen oder die Anwendbarkeit steuerrecht
licher Vorschriften die Tat für erlaubt gehalten hat.

(2) Wer aus Mangel an der Sorgfalt, zu der er nach den 
Umständen verpflichtet und nach seinen persönlichen 
Verhältnissen fähig war, die Tat für erlaubt gehalten hat, 
wird wegen Fahrlässigkeit bestraft.

§ 396
(1) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines 

anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht 
oder vorsätzlich bewirkt, daß Steuereinnahmen verkürzt 
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe 
bestraft. Der Höchstbetrag der Geldstrafe ist unbe
schränkt. Neben der Geldstrafe kann auf Gefängnis bis 
zu zwei Jahren erkannt werden.

(2) Der Steuerhinterziehung macht sich auch schuldig, 
wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder Steuer
vorteile gewährt sind, zu einem Zwecke verwendet, der 
der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteile, die er er-! 
langt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil 
oder zum Vorteil eines anderen vorsätzlich unterläßt, 
dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3) Es genügt, daß infolge der Tat ein geringerer Steuer
betrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht ge
währt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst fest
gesetzt wäre, aus anderen Gründen hätte ermäßigt wer
den müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte 
beansprucht werden können, ist für die Bestrafung ohne 
Bedeutung.


